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durch den
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Um gut auf den Winter vorbereitet zu sein,

sollten Sie rechtzeitig vor Beginn der kalten

Jahreszeit Winterreifen an Ihrem Kraft fahr -

zeug montiert haben. Dabei sollte die Rest-

profil  tiefe nicht unter 4 mm sein. Ab dieser

Profiltiefe empfiehlt sich die Anschaffung

neuer Winterreifen. 

Wissenschaftliche Ver su che zeigten, dass

bereits unter ca. 3 bis 4 mm die Haftung

deutlich ab nimmt. Dies ist insbesondere bei

Nässe und Schnee zu beobachten.



Die Straßenverkehrsordnung (StVO) wurde

zum 04.12.2010 geändert.

Seitdem sind bei Kraftfahrzeugen 
bei Glatteis, Schneeglätte, Schnee-
matsch, Eis- und Reifglätte Winter-

reifen Pflicht. Die Winterreifenpflicht 
erstreckt sich auf zwei-, drei- und

vierrädrige Kraftfahrzeuge.

Bei Nichtbeachtung dieser neuen Vor  schrift

ist ein Buß geld in Höhe von mindestens

€ 40,– und 1 Punkt vorgesehen.

Als Winterreifen gelten Reifen, die 

mit der Aufschrift „M + S“ (M&S, M.S.), 

einem „Schneeflocken sym bol“ oder 

einem „Alpinesymbol“ (Bergpikto-

gramm mit Schneeflocke) gekenn-

zeichnet sind. 

Auch Allwetter- oder Ganzjahresreifen

müssen mit o.a. Aufschrift oder Kenn-

zeichnung versehen sein.

Die für Ihr Fahrzeug zugelassenen Rei fen -

größen können Sie beim Fach han del er-

fragen.

BREMSVERGLEICH WINTERREIFEN – SOMMERREIFEN
AUF SCHNEEBEDECKTER FAHRBAHN

Bei einer Hindernisentfernung von 30 Metern steht das Fahrzeug mit Winterreifen, 
das Fahrzeug mit Sommerreifen fährt noch mit ca. 38 km/h (!) auf das Hindernis auf!

Winterreifen

Anhalteweg: 28,7 m

Anhalteweg: 52,5 m

Sommerreifen 30 Meter

50 km/h 38 km/h

50 km/h 0 km/h



Prüfen Sie vor der ersten Fahrt den Ge- 

schwindigkeits-Index Ihres Winter reifens,

dessen „persönliche Höchst geschwindig -

keit“. Darüber hinaus ist ein Aufkleber mit

An ga be der Höchstgeschwind ig keit des

M + S-Reifens im Sichtfeld des Fahrers anzu-

bringen.

Winterreifen sollten, je nach Kilometer -

leistung, etwa nach 6 Jahren ausgetauscht

werden. Bei Beschädigungen oder Alters er -

schei nungen (Risse oder Auflösungen) kann

dies auch früher erforderlich sein.

Ein Rei fen hat eine Auf lagef läche auf der

Straße von der Größe einer Post karte.

Sie fahren also mit 
Ihrem Pkw auf vier Post kar ten 

durch den Winter!

Auflagefläche = 

Postkartengröße

AUSNAHMEN
Die Winterreifenpflicht gilt nicht bzw. eingeschränkt für:

• Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft;

• KOM mit mehr als acht Sitzplätzen (Winterreifen nur 

auf den Antriebsachsen); 

• Kraftfahrzeugen zur Güterbeförderung mit mehr als 

3,5 Tonnen (Winterreifen nur auf den Antriebsachsen);

• Fahrzeuge der Bundeswehr, der Bundespolizei, der 

Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, der Polizei und 

des Zolldienstes, soweit für diese Fahrzeuge bauart-

bedingt keine M + S Reifen erhältlich sind.
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Wollen Sie mehr über die Arbeit 

der Bayerischen Staatsregierung erfahren?

BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen

Staatsregierung. Unter der Te lef on-Nr. 089 – 12 22 20

oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie In-

formationsmaterial und Broschüren, Aus kunft zu ak- 

tuellen Themen und Inter net- 

quel len sowie Hinweise zu Be-

hörden, zu stän digen Stellen

und Ansprechpartn ern bei der 

Bayerischen Staatsregierung.




